
Herr Bäsch monierte, dass die beiden Niederschriften viel zu spät dem Ausschuss zur

Verfügung gestellt wurden. Es muss eine Lösung dafür gefunden werden, damit nicht

erst 9 Monate nach einer Sitzung die Niederschrift fertiggestellt wird. Vielleicht sollte in

jedem Ausschuss eine Vereinbarung getroffen werden. Vermutlich ist es nicht in jedem

Ausschuss möglich, aber der Ausschussvorsitzende könnte mit dem Dezernenten IV

eine Lösung finden, was machbar ist oder nicht. Solche langen Fristen dürfen nicht

mehr entstehen. Es ist auch nachteilig, denn kaum jemand kann sich noch erinnern und

das Protokoll ist auf inhaltliche Fehler kaum noch überprüfbar. Es muss in die

Fraktionen berichtet werden, was im Ausschuss passiert ist. Es ist wenig effizient, wenn

jeder Fraktionssprecher für sich eine Zusammenfassung erstellt. Deshalb wäre es

wünschenswert, sich auf einen Zeitraum (zwischen 2 und 6 Wochen) zu einigen.

Herr Schewe hatte eine Einwendung zum Protokoll vom 07.04.2022 zu TOP

5.2.hinsichtlich der Finanzierung und Aufstellung der Kletterspinne.

Aktueller Nachtrag:

Die Schriftführung hat sich mit Herrn Schewe darauf verständigt, den Kommentar von

Herrn Schewe auf folgenden Satz einzukürzen:

„Herr Schewe erklärte, es wäre sehr schön, die beliebte Kletterspinne zu erhalten.“

Der Vorsitzende betonte, dass es hinsichtlich des Zeitraumes der Fertigstellung der

Niederschriften eine unbefriedigende Situation ist, die schon oft thematisiert wurde, aber

wo sich derzeit noch keine Lösung abzeichnet.

Herr Gleß stimmte dem Vorsitzenden hinsichtlich der Situation grundsätzlich zu.

Er wies aber auch auf die schwierige personelle Situation im FB 7 hin und dass neben

der Geschäftsführung des Ausschusses die Verwaltungskraft auch noch andere

Verwaltungsaufgaben zu erledigen hat. Dennoch wird man dafür Sorge tragen müssen,

dass die Niederschriften zeitnaher erstellt werden. Vielleicht lässt sich eine Lösung in



einem gemeinsamen Gespräch mit der Geschäftsführung, der FBL 7 und dem

Vorsitzenden finden.

Ansonsten wurden keine Einwendungen gegen die Niederschriften vom 10.02.2022 und

07.04.2022 erhoben.


